
E I N L A D U N G
zur ordentlichen 

Hauptversammlung

Freitag, 1. April 2011
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MME MOVIEMENT AG

BERLIN

ISIN: DE 000 5761159

(WKN: 576 115)

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, den 1. April 2011, um 12:00 Uhr

im Konferenzzentrum 

des Sheraton München Arabellapark Hotel

Arabellastraße 5

81925 München

ein.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. August 2010 mit

dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht des Vor-

stands, dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2009/2010 (1. September 2009 bis 31. August 2010)

und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den

Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-

abschluss und Konzernabschluss gemäß den §§ 172, 173

AktG am 15. Dezember 2010 gebilligt und den Jahres -

abschluss damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu

diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss 

zu fassen.

Die vorstehend genannten Unterlagen werden in der Haupt-

versammlung zur Einsichtnahme der Aktio näre ausliegen und

sind im Internet unter w w w . m m e m o v i e m e n t . d e /

i n v e s t o r _ r e l a t i o n s / v e r o e f f e n t l i c h u n g e n /

H V / veröffentlicht. 

2.       Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2009/2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des

Vorstands im Geschäftsjahr 2009/2010 für diesen Zeitraum

Entlastung zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts rats

für das Geschäftsjahr 2009/2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des

Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2009/2010 für diesen Zeit-

raum Entlastung zu erteilen.
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4. Wahl des Abschlussprüfers 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers

AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 

zum Abschlussprüfer der MME MOVIEMENT AG und des

Konzerns für das am 1. September 2010 begonnene und am

31. August 2011 endende Geschäftsjahr zu wählen. 

5. Beschlussfassung über Angaben zur Vorstandsvergütung

Das HGB sieht die individualisierte Offenlegung der Vor-

standsvergütung und Vergütungsbestandteile im Jahres- und

im Konzernabschluss vor. Nach den §§ 286 Abs. 5 HGB, 314

Abs. 2 Satz 2 HGB kann die individuelle Offenlegung der Vor-

standsvergütung unterbleiben, wenn die Hauptversammlung

dies mit qualifizierter Mehrheit von mindestens drei Viertel

des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals be -

schließt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hatte am

30. Mai 2006 von dieser Möglichkeit für fünf Jahre Gebrauch

gemacht. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach wie vor der Auffassung,

dass das berechtigte Interesse der Aktionäre nach Trans -

parenz durch die Offenlegung der Gesamtvergütung der 

Vorstandsmitglieder gewahrt ist und die individualisierte Ver-

öffentlichung der Bezüge der Vorstandsmitglieder zu stark 

in deren Privatsphäre eingreift.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden

Beschluss zu fassen:

„Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Kon-

zernabschlusses der Gesellschaft unterbleiben die in § 285

Satz 1 Nr. 9 lit. a Satz 5 bis 8 und § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a Satz

5 bis 8 HGB verlangten individualisierten Angaben zur Ver -

gütung einzelner Vorstandsmitglieder. Dieser Beschluss gilt

für das am 1. September 2010 begonnene Geschäftsjahr und

die weiteren vier folgenden Geschäftsjahre, also einschließ-

lich des zum 31. August 2015 endenden Geschäftsjahres.“
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Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unter lagen

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptver -

sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere 

Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversamm -

lung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internet-

seite der Gesellschaft unter w w w . m m e m o v i e m e n t . d e /

i n v e s t o r _ r e l a t i o n s / v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V /

zugänglich.

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungs-

pflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungs ver langen

von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte Internet-

seite zugänglich gemacht werden. Unter dieser Internet adresse

werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungs -

ergebnisse veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 

Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung verfügt die

Gesellschaft über ein Grundkapital von EUR 11.180.909,00; es ist

eingeteilt in 11.180.909 nennwertlose Stückaktien mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Jede 

Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der

Einberufung 1.895 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte

zustehen. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten

Aktien beträgt somit 11.179.014 Stück.
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Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

und die Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag

nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der

Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse in Textform

(§ 126b BGB) anmelden und der Gesellschaft unter dieser Adresse

als Berechtigungsnachweis einen von ihrem depotführenden Insti-

tut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache

erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz übermitteln:

MME MOVIEMENT AG

c/o UniCredit Bank AG

CBS50HV

80311 München

Fax: +49 (0) 89 5400-2519

E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de 

Der Nachweis über den Anteilsbesitz muss sich auf den Anteilsbe-

sitz zu Beginn des 11. März 2011 (0:00 Uhr) beziehen. Anmeldung

und Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf

des 25. März 2011 (24:00 Uhr) zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver-

sammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer

den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Gesellschaft ist

berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nach-

weises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird der

Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die

Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts

bemisst sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine

Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilbesitzes einher. Auch im

Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilbesit-

zes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des

Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen

von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen

auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von

Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis -

stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär wer-
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den, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und

stimmberechtigt, soweit sie sich von dem bisherigen Aktionär

bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für den Anspruch 

auf Zahlung der Ausgleichszahlung aufgrund des von der MME

MOVIEMENT AG mit der ALL3MEDIA Deutschland GmbH abge-

schlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags

gemäß § 304 AktG.

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises

des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären

Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung zuge-

sandt. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der

Hauptversammlung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kredit -

institut, eine Aktionärsvereinigung, von der Gesellschaft benannte

Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten ausüben lassen. Auch in

diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptver-

sammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorste-

henden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär

mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von

diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß 

§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Das Erfordernis der Text-

form gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärs ver einigung

oder eine andere diesen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleich -

gestellte Person oder Institution bevollmächtigt werden soll. Wir

weisen darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden

Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form

der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht

nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher in 

diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden über eine mögliche

Form der Vollmacht ab. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber

dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell schaft erfolgen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung bedarf der Textform

und kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte 

am Tag der Hauptversammlung den Nachweis an der Einlass -

kontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises per 

Post oder Fax werden die Aktionäre bzw. die Bevollmächtigten
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gebeten, die oben genannte Anmeldeadresse zu verwenden. Als

elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft an, den

Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail an die E-Mail-Adresse 

meldedaten@haubrok-ce.de zu übersenden. Vorstehende Über-

mittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der

Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen

soll, ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht

erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten

Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 

un mittelbar der Gesellschaft gegenüber erklärt werden. Der Nach -

weis einer in bzw. während der Hauptversammlung erteilten Bevoll -

mächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Aktionär den

Nachweis an der Ausgangskontrolle vorweist.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, werden

gebeten, zur Erteilung der Vollmacht ein Formular zu verwenden,

welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Ein Formular befindet

sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den ordnungs -

gemäß angemeldeten Personen zugesandt wird. Darüber hinaus

kann ein Vollmachtsformular auch auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter w w w . m m e m o v i e m e n t . d e / i n v e s t o r _

r e l a t i o n s / v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V / herunterge -

laden werden.

Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, von der

Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter

bereits vor der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimm -

rechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen

möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversamm-

lung. Zusammen mit der Eintrittskarte wird den Aktionären ein 

Formular, welches zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter

und zur Erteilung von Weisungen verwendet werden kann, über-

sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen,

sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank einge-

hen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen 

für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne solche aus-

drücklichen Weisungen wird das Stimmrecht nicht vertreten. 

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten

die Aktionäre zusammen mit ihrer Eintrittskarte übersandt. 

Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter
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w w w . m m e m o v i e m e n t . d e / i n v e s t o r _ r e l a t i o n s /

v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V / einsehbar.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 

§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des

Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von

EUR 500.000 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage

beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß den §§ 122 Abs. 1 Satz

3, Abs. 2, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit min-

destens drei Monaten Inhaber der Aktien sind. Maßgeblicher Zeit-

punkt für das Erreichen dieser Mindestdauer ist der Zugang des

Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung bei der Gesellschaft. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu

richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des

1. März 2011 (24:00 Uhr) zugehen. Aktionäre werden gebeten, für

ein entsprechendes Verlangen die folgende Adresse zu verwenden:

MME MOVIEMENT AG

Vorstandssekretariat

z. Hd. Frau Isabel Menke

Residenzstraße 18

80333 München

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden –

soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht 

wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektro -

nischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien

zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 

sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union

verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse

w w w . m m e m o v i e m e n t . d e / i n v e s t o r _ r e l a t i o n s /

v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V / bekannt gemacht und den

Aktio nären mitgeteilt.
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach § 126 

Abs. 1, § 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und

Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten stellen sowie

Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers machen. Gegen -

anträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahl -

vorschlägen bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge 

zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die

folgende Adresse zu richten: 

MME MOVIEMENT AG

Vorstandssekretariat

z. Hd. Frau Isabel Menke

Residenzstraße 18

80333 München

Fax: +49 (0) 89 24 20 73-25

E-Mail: imenke@mmemoviement.de

Bis spätestens zum Ablauf des 17. März 2011 (24:00 Uhr) unter der

vorgenannte Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gege n -

anträge und Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens

des Aktionärs und – bei Anträgen – einer Begründung unverzüglich

nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter

w w w . m m e m o v i e m e n t . d e / i n v e s t o r _ r e l a t i o n s /

v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V / zugänglich gemacht. Eventu-

elle Stellungnahmen der Verwal tung werden ebenfalls unter der 

ge nannten Internetadresse ver öffentlicht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktio närs -

vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage

des Konzerns und der in den Konzernbereich einbezogenen Unter-

nehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beur -

teilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich

mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.
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Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach

§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG 

finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

w w w . m m e m o v i e m e n t . d e / i n v e s t o r _ r e l a t i o n s /

v e r o e f f e n t l i c h u n g e n / H V / .

Berlin, im Februar 2011

MME MOVIEMENT AG

Der Vorstand



ANREISE

Sheraton München 

Arabellapark Hotel

Öffentliche Verkehrsmittel:

Vom Flughafen:

S8 oder S1 Richtung 

Geltendorf/Ostbahnhof 

• Ausstieg Karlsplatz 

(Jetzt wechseln Sie zur U-Bahn)

U4 Richtung Arabellapark 

• Ausstieg Arabellapark

Vom Hauptbahnhof:

U4 Richtung Arabellapark 

• Ausstieg Arabellapark

Per Fuß errreichen Sie uns 

in ca. 4 Minuten, wenn Sie 

der Be schil derung zum 

Arabellapark Hotel folgen.

Mit dem Auto:

Von der Stuttgarter Autobahn A 8 kommend fahren Sie geradeaus

über die Verdistraße, am Botanischen Garten vorbei und folgen der

Ausschilderung Richtung Autobahn Nürnberg. Von der Lindauer Au-

tobahn A 96 kommend verlassen Sie die Autobahn am Autobahn -

ende, fahren über den Mittleren Ring der Ausschilderung Richtung

Autobahn Nürnberg folgend. Aus beiden Richtungen kommend errei-

chen Sie am Olympiagelände vorbei, über den Petuelring und den Isar-

ring den Stadtteil Bogen hausen. Am Effnerplatz biegen Sie links in die

Effnerstraße und dann gleich rechts in die Englschalkinger Straße ein.

Die erste Straße rechts ist die Arabellastraße.

Von der Nürnberger Autobahn A 9 kommend verlassen Sie die Auto -

bahn an der Ausfahrt Föhringer Ring/Frankfurter Ring und fahren über

den Föhringer Ring bis Sie den Stadtteil Bogen hausen erreichen. An

der Kreuzung am Effnerplatz fahren Sie zweimal links, um dann von

der Effnerstraße rechts in die Englschalkinger Straße einzubiegen. Die

erste Straße rechts ist die Arabellastraße.

Von der Salzburger Autobahn A 8 kommend fahren Sie auf den Mitt-

leren Ring Ost. Über den Innsbrucker Ring und den Leuchtenbergring

gelangen Sie zum Richard-Strauss-Tunnel. An der Ausfahrt Denninger

Straße biegen Sie rechts in diese ein. Die erste Abzweigung wieder

rechts ist die Arabellastraße.

Von der Garmischer Autobahn A 95 kommend fahren Sie auf den

Mittleren Ring und folgen der Ausschilderung Richtung Autobahn Pas-

sau. Über den Innsbrucker Ring und den Leuchtenbergring gelangen

Sie zum Richard-Strauss-Tunnel. An der Ausfahrt Denninger Straße

biegen Sie rechts in diese ein. Die erste Abzweigung wieder rechts ist

die Arabellastraße.

Die Parkgebühren werden nicht von der Gesellschaft übernommen.

Gotzkowskystr. 20-21

10555 Berlin

Tel: 030-52 00 76-0

Fax: 030-52 00 76-500

Bü̈ro München

Residenzstr. 18

80333 Mü̈nchen

Tel: 089-24 20 73-0

Fax: 089-24 20 73-25

E-Mail: ir@mmemoviement.de

www.mmemoviement.de


